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XXXXX XXXXX , XXXXXstr. xx, 85xxx Xxxxxxx 
 
 
Amtsgericht Freising 
Domberg 20 
85354 Freising 
 

Xxxxxxx, den 03.12.2019 
 
 

Vollstreckungsabwehrklage 

 
Hiermit erhebe ich, XXXXX XXXXX, geb. am XX. XX. XXXX, Vollstreckungsabwehrklage (§ 767 ZPO) 
gegen den Bayerischen Rundfunk, Anstalt des öffentl. Rechts, Rundfunkplatz 1, 80335 München. 
 
Antrag: 
 
Die Vollstreckungshandlung Ladung des Obergerichtsvollziehers Wolfgang Rxxxxxxx zur Abgabe der 
Vermögensauskunft mit Zeichen 1 DR 1164/19 für den 25.09.2019, zugestellt am 29.08.2019, ist 
unzulässig, da die Voraussetzungen der Vollstreckung (u.a. Zustellung des Titels i.S.d. § 750 ZPO) 
nicht vorliegen, und daher wegen der resultierenden Rechtsunwirksamkeit vom Gericht aufzuheben. 

Einstweilen sind Vollstreckungsschritte wie Eintragung ins Schuldnerverzeichnis bis zur Entscheidung 
über diese Klage einzustellen. 

Hilfsweise wird beantragt, dass dem Beklagten und dem von ihm beauftragtem OGV aufgegeben 
wird, den zu vollstreckenden Betrag förmlich um 30,05 € zu reduzieren. 

 
Begründung: 

 
Der Beklagte stellte vermittels eines Vollstreckungsersuchens (VE) vom 02.08.2019 gegen den Kläger 
als möglichem Schuldner von Rundfunkbeiträgen des Beitragskontos xxx xxx xxx Antrag auf Ladung 
zur Abgabe der Vermögensauskunft (nach § 802f Abs. 1 ZPO bei der Gerichtsvollzieherverteilerstelle 
des AG Freising. 

Das VE erhielt am Ende von Seite 1 folgenden Passus: 

 

Das vom OGV nicht explizit zugestellte, sondern nur beigefügte Stück Papier, welches an drei Stellen 
den Stempel "Abschrift" aufwies, sowie das eine "Anlage zum Vollstreckungsersuchen" vom 
02.08.2019 sein sollte, wobei es auch die Zeile "Vollstreckungsanordnung des Bayerischen 
Rundfunks" aufwies sowie eine Zeile "Ausstandsverzeichnis über die beizutreibenden Forderungen" 
sah so aus, wie auf der Folgeseite vollständig abgebildet.  
Eine Zeile darin - am Ende der Forderungsaufstellung - lautet:  
"Nicht beigetriebene Kosten aus der Vollstreckung des Ersuchens vom 01.05.2015 mit Bescheiden 
vom 02.05.14 bis 02.01.15 [:]    30,05 [EUR]"   
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Es wurde vom OGV demnach offensichtlich weder eine Ausfertigung (denn eine solche hätte zwin-
gend einen Ausfertigungsvermerk zu tragen; vgl. § 49 BeurkG) noch eine beglaubigte Abschrift des 
Ausstandsverzeichnisses an den Kläger/Schuldner verschickt. Es wird weder "beglaubigt" vom BR / 
OGV behauptet noch wäre es erkennbar oder wegen eines Beglaubigungsvermerks ersichtlich. 

Ob der OGV ein (zusätzliches) Original der Ausstandsverzeichnisses vom BR erhalten hatte, ist dem 
Kläger nicht bekannt. BR und/oder OGV nennen das an den Kläger verschickte Papier "Überstück". 

Dieses hat nur den Charakter einer boßen Kopie bzw. allenfalls den einer unbeglaubigten Abschrift. 

 

Der OGV stellte (nur) eine Ladung der Terminsetzung für die Abgabe der Vermögensauskunft zu. Das 
Papier, auf dem das Wort "Ausstandsverzeichnis" stand, stellte er nicht förmlich zu, was er selbst 
ausdrücklich klarmachte. Es war eine "Abschrift" davon, zusammen mit einem Exemplar des VE mit 
dem Vordruck-Vermerk "Für den Schuldner" als bloße Anlage vom OGV beigefügt worden. 
Gegen die OGV-Vollstreckungshandlung legte der Kläger Erinnerung ein (06.09.2019). Das AG 
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Freising (Vollstreckungsgericht) half dieser nicht ab (Beschluss M 2755/19 vom 26.09.2019). Also 
legte der Erinnerungsführer am 01.10.2019 sofortige Beschwerde ein. Das AG half dieser mit 
Beschluss vom 07.10.2019 nicht ab. Sie landete beim LG Landshut (Az. 34 T 3114/19). RiLG Ritter 
holte draufhin mehrere Stellungnahmen ein. 

 
OGV Rxxxxxxx teilte am 05.11.2019 dies dem Landgericht mit: 

"Die Zustellung des Titels an den Gläubiger ist in keinem Verfahrensabschnitt notwendig." 

 

 

Der OGV gab sodann am 06.11.2019 noch folgende Stellungnahme zu dem Vorgang an das LG ab: 
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Der nunmehr Beklagte wiederum gab am 15.11.2019 folgende aufschlussreiche Stellungnahme ab: 
 

 
 

Der Beklagte räumte damit also ein, dass in Höhe von 30,05 € der Betrag jener Kosten des 
Ausstandsverzeichnisses und des VE keine Beschlussgrundlage hat. Der BR bittet das LG, der 
Erinnerung in dieser Höhe stattzugeben. 
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Im Beschluss von RiLG Ritter (LG Landshut) vom 26.11.2019 (34 T 3114/19 – M 2755/19 AG Freising) 
wurde die sofortige Beschwerde zurückgewiesen. Darin wurde ausgeführt: 

 

Relevant ist u.a. diese Aussage des LG Landshut: 

"Der Schuldner kann im vorliegenden Verfahren nicht mit Erfolg geltend machen, dass die 
Titulierung früherer Vollstreckungskosten in Höhe von 30,05 Euro nicht durch die Aufnahme in das 
Ausstandsverzeichnis hätte erfolgen dürfen, wie die Gläubigerin im Schreiben vom 15.11.2019 selbst 
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eingeräumt hat. Zwar wäre die Vollstreckung in dieser Höhe unzulässig, die Wirksamkeit des 
Vollstreckungstitels als solches berührt dies aber nicht." 

 

Somit ist jedenfalls bereits der Hilfsantrag dieser Klage begründet, was nötig ist, sollte dem 
Hauptantrag nicht vom Gericht gefolgt werden. Im Erinnerungsverfahren konnte das evtl. nicht 
erfolgreich angefochten werden, doch dann muss es mit der Vollstreckungsabwehrklage angreifbar 
sein, um die Rechtswegsgarantie noch erhalten zu lassen. 

Rechtsfehlerhaft bzw. nicht bereits bei der Vollstreckungsabwehrklage heranziehbar ist jedoch die 
implizite Annahme, dass etwa bloß ein "Zustellungsmangel" vorlag, der geheilt hätte werden 
können. 

 

Der BGH hatte am 26.07.2018 im Beschluss I ZB 78/17 ausgeführt: 

"[23] a) Gemäß Art. 26 Abs. 7 Satz 1, Art. 27 Abs. 1 Satz 1 BayVwZVG sind auf die Vollstreckung von 
Ausstandsverzeichnissen die Vorschriften des Achten Buchs der Zivilprozessordnung über die 
Zwangsvollstreckung mit Ausnahme der §§ 883 bis 898 ZPO und damit auch § 750 ZPO entsprechend 
anzuwenden. Die in Absatz 2 dieser Bestimmung angeordnete Pflicht zur Aushändigung der 
Vollstreckungsunterlagen an den Vollstreckungsschuldner dient dazu, die Rechtmäßigkeit der 
Zwangsvollstreckung nachzuprüfen (Zöller/Seibel aaO § 750 Rn. 1). Es soll gewährleistet werden, dass 
sich der Schuldner anhand der ihm zugestellten Urkunden zuverlässig über die Umstände der 
bevorstehenden Zwangsvollstreckung informieren kann. Die Zustellung dient mithin der Verwirklichung 
des rechtlichen Gehörs in der Zwangsvollstreckung (vgl. BGH, Beschluss vom 13. Oktober 2016 - V ZB 
174/15, NJW 2017, 411 Rn. 14; MünchKomm.ZPO/Heßler aaO § 750 Rn. 9; Lackmann in Musielak/Voit 
aaO § 750 Rn. 1). Für die gemäß Art. 26 Abs. 7 Satz 1 BayVwZVG angeordnete entsprechende 
Anwendung des § 750 Abs. 2 ZPO bedeutet dies, dass dem Schuldner vor Beginn der 
Zwangsvollstreckung oder gleichzeitig mit ihrem Beginn eine vollstreckbare Ausfertigung des 
Ausstandsverzeichnisses zugestellt werden muss. Eventuelle Zustellungsmängel könnten gemäß § 189 
ZPO geheilt werden (BGH, NJW 2017, 411 Rn. 21; Zöller/Seibel aaO § 750 Rn. 16; Saenger/Kindl aaO § 
750 Rn. 7). 

[24] b) Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt. Das Beschwerdegericht hat festgestellt, dass dem 

Schuldner die Ladung zur Abgabe der Vermögensauskunft ausweislich der bei der Akte des 

Gerichtsvollziehers befindlichen Postzustellurkunde am 16. März 2017 zugestellt worden ist. Aus der 

Stellungnahme des Gerichtsvollziehers gegenüber dem Vollstreckungsgericht vom 12. Mai 2017 ergibt 

sich, dass der Ladung ein Abdruck des "Vollstreckungsersuchens/Titels" beigefügt war. Entsprechendes 

ergibt sich aus dem als Erinnerung auszulegenden Schreiben des Schuldners vom 5. April 2017 und der 

Beschwerdeschrift des Schuldners vom 25. Juni 2017. In diesen Schreiben nimmt der Schuldner inhaltlich 

auf das ihm mit der Ladung vom 15. März 2017 zugestellte Vollstreckungsersuchen mit dem 

Ausstandsverzeichnis des Gläubigers vom 3. März 2017 Bezug. Die Rechtsbeschwerde stellt diese 

Umstände nicht in Frage und macht auch sonst keine konkreten Umstände geltend, die an einer 

ordnungsgemäßen Zustellung des vollstreckbaren Ausstellungsverzeichnisses zusammen mit der Ladung 

vom 15. März 2017 zweifeln lassen.“ 
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Der nun vorliegende Fall (AG Freising/LG Landshut) ist jedoch mit dem vom BGH behandelten Fall 
nicht vergleichbar. Hier werden nun nämlich vom Kläger Umstände in Frage gestellt und konkrete 
Umstände geltend gemacht, die an einer ordnungsgemäßen Zustellung zweifeln lassen. 

Dies begründet sich wie folgt: 

FALLS ein "Zustellungsmangel" vorgelegen hätte, was nicht der Fall war, wäre etwaige Heilung 
dennoch nicht möglich. Das ergibt sich aus diverser, auch höchstrichterlicher Rechtsprechung. 

 

BGH, Urteil vom 29.03.2017, Az. VIII ZR 11/16: 
 

"Die Heilung eines Zustellungsmangels nach § 189 ZPO setzt voraus, dass das Gericht eine 
förmliche Zustellung des Dokuments vornehmen wollte. Dieser Zustellungswille muss sich zudem 
auf einen bestimmten Adressaten beziehen. Nur für Zustellungsmängel, die der an diesen 
gerichteten Zustellung anhaften, kommt eine Heilung nach § 189 ZPO in Betracht (Anschluss an und 
Fortentwicklung von BGH, Urteil vom 19.5.2010 - IV ZR 14/08 - VersR 2010, 1520; Urteil vom 
7.12.2010 - VI ZR 48/10 - NJW-RR 2011, 417; Urteil vom 27.1.2011 - VII ZR 186/09 - BGHZ 188, 128; 
jeweils m.w.N.)." 

 

VG Mainz 1. Kammer, Beschluss vom 23.09.2019, Az. 1 N 747/19.Mz: 

"Es fehlt insoweit bereits an einem Zustellungswillen der Behörde als unabdingbare 
Voraussetzung einer Zustellung (vgl. BVerwG, Beschluss vom 31. Mai 2006 – 6 B 65/05 –, NVwZ 
2006, 943; Urteil vom 15. Januar 1988 – 8 C 8/86 –, NJW 1988, 1612 [1613]; Urteil vom 19. Juni 
1968 – V C 198/62 –, BVerwGE 16, 162; Schlatmann, in: Engelhardt/App/Schlatmann, VwVG VwZG, 
11. Auflage 2017, § 8 VwZG, Rn. 2; Danker, Verwaltungszustellungsgesetz, 1. Auflage 2012, § 8, Rn. 
1; Smollich, in: Mann/Sennekamp/Uechtritz, Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Auflage 2019, § 8 
VwZG, Rn. 2; siehe zu § 189 ZPO: BGH, Beschluss vom 26. November 2002 – VI ZB 41/02 –, NJW 
2003, 1192 [1193]). Demnach ist der ausdrückliche Wille, das Dokument förmlich zuzustellen, 
erforderlich (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 26. November 2002 – VI ZB 41/02 –, NJW 2003, 1192 
[1193]; Ronellenfitsch, in: BeckOK VwVfG, 44. Edition, Stand: 1. Oktober 2018, § 8 VwZG, Rn. 5). 
Dahingehend ergeben sich hier aus dem Schreiben vom 20. August 2019 und dem sonstigen Inhalt 
der Verwaltungsakte keine objektivierbaren Anhaltspunkte, dass eine förmliche Zustellung 
beabsichtigt war (siehe dazu auch SächsOVG, Beschluss vom 14. September 2010 – 5 A 595/08 –, 
BeckRS 2010, 54096). Dies folgt bereits daraus, dass weder auf dem Schreiben selbst – wie wohl 
auch sonst üblich – im Bereich des Adressfelds die konkrete Zustellungsart (etwa „per PZU“ oder 
„Gegen Empfangsbekenntnis“) angegeben worden ist noch eine anderweitige Zustellungsanordnung 
zu den Akten gelangt ist. Diese objektiven Umstände sind zur Überzeugung der Kammer maßgeblich; 
auf nachträgliche Aussagen von bei der Vollstreckungsgläubigerin tätigen Personen zum 
Zustellungswillen, die keine (objektive) Grundlage in den aktenkundigen Vorgängen haben, kommt 
es insoweit nicht an." 
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BGH, Beschluss des VI. Zivilsenats vom 26.11.2002 - VI ZB 41/02: 

„Auch nach der geänderten Bestimmung des § 189 ZPO n.F. wird die unwirksame Zustellung 
jedoch nur dann als wirksam angesehen, wenn das Gericht mit Zustellungswillen gehandelt hat 
(vgl. Zöller/Stöber, ZPO 23. Aufl., § 189 Rdn. 2; Musielak/Wolst, ZPO 3. Aufl., § 189 Rdn. 2; 
Münchener KommentarZPO/Aktualisierungsband-Wenzel, § 189 Rdn. 3; vgl. zum früheren Recht 
BGHZ 7, 268, 270; Münchener KommentarZPO-Wenzel, ZPO 2. Aufl., § 187 Rdn. 2). Nach diesen 
Grundsätzen scheidet eine Heilung der fehlenden Zustellung hier aus. Das Kammergericht hat - 
wie sich aus der Verfügung der Geschäftsstelle vom 26. Februar 2002 ergibt - eine Zustellung nicht 
beabsichtigt, sondern ist (irrig) davon ausgegangen, eine formlose Mitteilung sei ausreichend. Den 
hiernach fehlenden Zustellungswillen konnte auch § 189 ZPO in der nunmehr geltenden Fassung 
nicht ersetzen.“ 

 
Vorliegend hat der Beklagte eingeräumt, kein Ausstandsverzeichnis an den Kläger (Gläubiger) 
zugestellt zu haben. Die vollstreckungsrechtliche Privilegierung setzt voraus, dass der BR alle 
gesetzlichen Bestimmungen des BayVwZVG korrekt umsetzt. Das tat er hier nicht. Daher ist die 
Voraussetzung für die Privilegierung (d.h. u.a., keinen Vollstreckungstitel erst einklagen zu müssen) 
gerade nicht erfüllt. 

Der OGV hat zugegeben, kein Ausstandsverzeichnis zugestellt zu haben. Zugestellt wurde die 
Ladung. Einen Titel habe er nicht zustellen müssen. Er habe sich darauf verlassen dürfen, dass der 
BR dies alles geprüft und bereits selbst umgesetzt habe. Der BR hat ausweislich des VE überdies 
nicht den Auftrag erteilt, dem Schuldner den Titel zuzustellen. 

 

Angenommen, die Nicht-Zustellung durch den BR selbst bzw. mit unmittelbarer 
Zustellungsbeauftragung der Deutschen Post AG durch den BR wäre ein Zustellungsmangel 
gewesen, so stellt sich die Frage, ob dieser Mangel heilbar wäre. Er wäre nur dann heilbar, wenn ein 
zustellungsfähiges Dokument den Kläger erreicht hätte. Kopien etwa sind nicht zustellungsfähig, 
ebensowenig Abschriften. Zugestellt werden können nur beglaubigte Abschriften oder 
Ausfertigungen (ansonsten auch noch Originale von Urkunden). Dies besagt die Fachliteratur. 

Doch dazu muss zunächst einmal überhaupt ein Zustellungswille gegeben gewesen sein. Liegt dieser 
NICHT vor, so kann noch nicht einmal ein Zustellungsmangel vorliegen, also auch kein fehlerhaftes 
Vorgehen, welches überhaupt heilbar sein könnte. Just solches lag vorliegend vor. 

 

Siehe: Sadler, VwVG – VwZG, 7., neu bearbeitete Auflage, C.F. Müller, Heidelberger Kommentar. 

 
Die folgenden zitierten Seiten enthalten für das Klageverfahren einschlägige Darlegungen und 
Einschätzungen, die eindeutig die Sicht des Klägers stützen und vom Gericht zu beachten sind. 
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Die Heilung von Zustellungsmängeln geht also nur im Einzelfall, wenn etwas versehentlich nicht 
korrekt zugestellt wurde, aber erkennbar förmlich zugestellt werden sollte. Vorliegend handelt es 
sich jedoch - weit über den Einzelfall hinaus - um ein strukturelles und systematisches Fehlverhal-
ten und bewusst-vorsätzliches Nichtzustellen(-Lassen) des Titels (Ausstandsverzeichnis) durch den 
BR. Er hat weder selbst zugestellt noch die Deutsche Post AG dies vornehmen lassen noch einen 
Gerichtsvollzieher. Keine beglaubigte Abschrift oder Ausfertigung eines Titel erreichte den Kläger, 
sondern eine mehr als deutlich gemachte bloße Abschrift, was für eine Zustellung nicht genügt, auch 
nicht für die Heilung eines Zustellungsmangels. Das unzulässige Vorgehen des BR passiert 
flächendeckend und (viel)tausendfach, bayernweit und von anderen Landesrundfunkanstalten 
ebenso, also bundesweit. 

Übrigens müssten auch Festsetzungsbescheide gem. BayVwZVG zugestellt werden, was gerichts-
bekannt niemals erfolgt, denn die einzige legitime Abweichung, bei welcher stattdessen eine Ver-
sendung mit einfacher verschlossener Post zulässig wäre, betrifft die Erhebung von „Realsteuern“ 
(Art. 23 II BayVwZVG). Doch Rundfunkbeiträge sind laut BR und höchstrichterlicher Rechtsprechung 
keine Steuern. 

Der BR hatte selbst hatte also keinen Zustellungswillen, was das Ausstandsverzeichnis als 
„Titel(ersatz)“ (Vollstreckungsgrundlage) anbelangt. 

Er hat auch die Gerichtsvollzieherverteilerstelle des Amtsgerichts NICHT beauftragt, eine solche 
Zustellung des Titels vorzunehmen. 

Der OGV schließlich stellte nur die Ladung zum Termin der Abgabe der Vermögensauskunft zu, wie 
er selbst jedoch klarmachte, nicht jedoch das Ausstandsverzeichnis! 

Es war also bei niemandem ein entsprechender Zustellungswille gegeben, weder beim BR noch beim 
OGV. Dass er gem. § 136 Abs. 1 Satz 1 GVGA etwas (Überstück) beifügte, ändert nichts. Die GVGA ist 
kein Gesetz und der Inhalt des bloß Beigefügten (also nicht Zugestellten) war nur eine Abschrift, 
somit wäre selbst bei einer Zustellungsabsicht kein heilbarer Mangel gegeben gewesen. 

Damit liegt noch nicht einmal ein Zustellungsmangel vor, der heilbar sein könnte. 

Der Vollstreckungsabwehrklage ist also stattzugeben. 

 

Falls die Formulierung der Klageanträge modifiziert werden muss, um aus Sicht des Gerichts den 
begehrten Erfordernissen Genüge zu tun, wird um entsprechenden richterlichen Hinweis gebeten. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 


